% Landeshauptstadt
Mainz

Einladung

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Hartenberg/Miinchfeld am
Dienstag, 09.06.2026, 18:30 Uhr,
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, John-F.-Kennedy-Str. 7 B, 55122 Mainz

Tagesordnung

a) offentlich

1. EinfUhrung und Verpflichtung von Ortsbeiratsmitgliedern

Antrage

Anfragen

2. Bauliche Mangel am Wasserspielplatz im Hartenbergpark (Die Linke)
Vorlage: 0945/2026

3. Sachstand der Umsetzung des gemeinsamen Antrags vom 10. Méarz 2026 (CDU)
Vorlage: 0963/2026

4, lllegale (Sperr)-Mull Ablagerung in Hartenberg/Minchfeld (CDU)
Vorlage: 0964/2026

5. Verkehrszahlung in der Hegelstral3e (CDU)
Vorlage: 0965/2026

6. Anfragen aus vorherigen Sitzungen
6.1. Verbesserung der Sauberkeit und Riicksichtnahme im Miinchfeld Park (CDU)
Vorlage: 0338/2026
6.2. Erhohung der Kapazitat der Griinschnitt-Container im Frihjahr und Herbst
(CDU)
Vorlage: 0624/2026

7. Sachstandsberichte

Buslinien Rheinhessen Sparkasse Information zur
BauhofstraBe/Landesmuseum: 6 | 28 | 62|64 | 65|68 |78]79]93 IBAN: DE48 5535 0010 1800 0003 31 Verwendung lhrer Daten:
Neubrunnenplatz/Romerpassage: 6 | 64| 65|78 Swift-Bic. MALADE51WOR www.mainz.de/dsgvo



8. Beschlussvorlagen

8.1. Platzbenennung in Mainz-Hartenberg/Miinchfeld
Vorlage: 0729/2026

8.2. 15. Satzung zur Anderung der Satzung (iber die Reinigung 6ffentlicher Stra-
Ren in der Stadt Mainz und die Erhebung von StraRenreinigungsgebihren
(StraBenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt gedndert durch Sat-
zung om 13.Dezember
Vorlage: 0827/2026

8.3. Bewerbung fiir das Bund-Lander-Stadtebauforderprogramm "Sozialer Zu-
sammenhalt/Soziale Stadt" mit den drei Regionalfenstern Mombach, Nordli-
che Neustadt/Hartenberg und Lerchenberg
Vorlage: 0879/2026

9. Stadtteilmittel
9.1. Antrag Umwelt-Team HaMii
9.2. Antrag Kita St. Rabanus Maurus
10. Einwohnerfragestunde
11. Mitteilungen und Verschiedenes

11.1. Antworten der Verwaltung
11.2. Antwort der Verwaltung

b) nicht 6ffentlich

12. Bau- und Grundstiicksangelegenheiten

13. Mitteilungen und Verschiedenes

Mainz, 03.06.2026

gez. Christin Sauer
Ortsvorsteherin



An die
Ortsverwaltung Hartenberg/ Miinchfeld
z.Hd. Frau Sauer

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 09.06.26
Bauliche Midngel am Wasserspielplatz im Hartenbergpark

Wie der Tagespresse zu entnehmen ist, wurde die Eréffnung des Wasserspielplatzes im
Hartenbergpark aufgrund von baulichen Méngeln verschoben. Leider ist es schon in den letzten
drei Jahren immer wieder zu Defekten gekommen, wegen denen der Wasserspielplatz im Sommer
nicht durchgehend genutzt werden konnte. Gerade fiir die Familien im Stadtteil bedeutet dies eine
erhebliche Einschréankung. Das Taubertsbergbad als Alternative zum Wasserspielplatz ist aufgrund
der Eintrittspreise nicht oder zumindest nicht als taglicher Besuch fiir Familien finanzierbar.

Dabher frage ich die Verwaltung
1.Welche Mangel liegen vor?

2. Wann wird die Uberpriifung der Wasserspielplitze in Mainz von der Verwaltung
durchgefiihrt und ist eine frithere Priifung im Jahr méglich?

3. Wann ist mit einer Wiederer6ffnung zu rechnen?

Christina van den Boom, Mainz, 25.06.26



CDU MAINZ-HARTENBERG/MUNCHFELD

CDU Mainz-Hartenberg/Miinchfeld
info@cdu-hartenberg-muenchfeld.de

An die Ortsvorsteherin
Frau Christin Sauer

30. Mai 2026

Anfrage zum Sachstand der Umsetzung des gemeinsamen Antrags vom 10.
Marz.2026

In der Ortsbeiratssitzung vom 10. Marz 2026 wurde auf Initiative der CDU ein gemeinsamer
Antrag der Mitglieder des Ortsbeirates Hartenberg-Munchfeld einstimmig verabschiedet.
Zwischenzeitlich wurde ein konkreter Termin fur die Feierlichkeiten zur Er6ffnung des
Besucherzentrums fur den 6. Sept.2026 festgelegt.

Wir fragen daher die Verwaltung:

Wann mit der Umsetzung der im Antrag formulierten Malinahmen

1. Intensivreinigung und Aufwertung der Osteinunterfihrung
2. Verbesserung von Sicherheit und Aufenthaltsqualitat
3. Sichtbare, inklusive Beschilderung und Vermittlung des jldischen Erbes

zu rechnen ist?

Des Weiteren fragen wir, wann an dem baulich veranderten Treppenbauwerk auf dem Verbin-
dungsfullweg zwischen der Mombacher Stralde und der Paul-Denis-Str. entlang des Friedhofes

4. Wieder eine Rampe flir Fahrrader installiert wird?
5. Der Handlauf den heutigen Hohenverhaltnissen der erneuerten Treppe angepasst wird.

Fir die CDU Hartenberg/Minchfeld

Mainz, den 30.05.2026 Jutta Lukas
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CDU MAINZ-HARTENBERG/MUNCHFELD

CDU Mainz-Hartenberg/Miinchfeld
info@cdu-hartenberg-muenchfeld.de

An die Ortsvorsteherin
Frau Christin Sauer

30. Mai 2026

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 09.06.2026
Zu Illegaler (Sperr)-Miill Ablagerung in Hartenberg/Miinchfeld

Immer wieder wird an bestimmen Stellen in Hartenberg-Miinchfeld illegal (Sperr)-Miill
abgelagert. Diese Stellen sorgen fiir ein unschones Aussehen der betroffenen Gebiete,
ziehen Ungeziefer an und stellen auch teilweise eine Gefahr dar, z.B. wenn Glasscheiben
zerbrechen oder der Miill sich auf Strafse und Gehweg verteilt und die ungefahrdete
Passierbarkeit der Gehwege nicht mehr gewahrleistet ist.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. Welche zusatzlichen Kosten entstehen den Entsorgungsbetrieben fiir die

Sonderfahrten zur Entsorgung des illegalen Mills?

Wird versucht die Verursacher des illegalen Miills ausfindig zu machen?

3. Wenn ja, in wie vielen Fallen wurde der Verursacher angezeigt und musste flir die
Kosten der Entsorgung aufkommen?

4. Wenn nein, warum nicht?

. Welche Mafsnahmen wurden bisher von der Stadtverwaltung unternommen, um

solche Verunreinigungen zu vermeiden?

6. Die Ablagerungen konzentrieren sich auf bestimmte immer wieder verunreinigte
Bereiche von grofseren Wohneinheiten. Wurde geprift, ob es rechtliche
Moglichkeiten gibt die Eigentliimer/ Verwaltungen der Wohnkomplexe fiir die

N
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.« CDU

CDU MAINZ-HARTENBERG/MUNCHFELD

Kosten in Regress zu nehmen.

7. Wurden Gesprache mit den Eigentimern oder Verwaltungen der Wohnkomplexe
gefuhrt, mit dem Ziel der Vermeidung illegaler Millentsorgung seitens der Mieter?
(Beispielsweise kdnnte bei Einzug oder Auszug aus einer Wohnung ein
mehrsprachiges Schreiben seitens der Hausverwaltung an die Mieter ausgehandigt
werden, in dem auf die Méglichkeit Sperrmiill legal anzumelden und entsorgen zu
lassen hingewiesen wird.)

Fiir die CDU Hartenberg/Miinchfeld

Mainz, den 30.05.2026 Jutta Lukas, Vorsitzende
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CDU MAINZ-HARTENBERG/MUNCHFELD

Ortsbeiratsfraktion
CDU Mainz-Hartenberg/Miinchfeld
info@cdu-hartenberg-muenchfeld.de

An die Ortsvorsteherin
Frau Christin Sauer

30. Mai 2026

Anfrage zur Ortsheiratssitzung am 09.06.2026
Zur Verkehrszahlung in der Hegelstrafde

Anfang des Jahres hing an einem Verkehrsschild in der Hegelstrafse ein grauer Kasten, dessen

Funktion auf Anhieb so nicht zu erkennen war. Laut Strafdenverkehrsbehdrde erfolgte damit eine
»Messung-/Zahlung* des dortigen Strafsenverkehrs.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. Erfolgte bereits eine Auswertung der Daten und kénnen diese dem OBR und der Offent-
lichkeit zur Verfliigung gestellt werden?

2. Welche Daten wurden dabei erfasst und gibt es weitere Messstellen in HaMG?

3. Liegen bereits Daten aus vorherigen Jahren von denselben Messstellen vor?

4. Wenn ja, wo sind diese zuganglich?

5. Welche Mafsnahmen werden anhand der gewonnenen Daten dann fir den Verkehr an den
entsprechenden Stellen abgeleitet?

6. Wird der Ortsbeirat tiber geplante Mafsnahmen vorab informiert bzw. hierzu angehort?

7. Werden in Zukunft regelmafsig an denselben Stellen in HaMl Messungen/ Zahlungen
durchgeflihrt, erfasst und ausgewertet?

Fir die Ortsbeiratsfraktion der CDU Hartenberg/Mtinchfeld

Mainz, den 30.05.2026 Jutta Lukas (Fraktionsvorsitzende)
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LandesQuptsgt' 1

Mainz

Antwort zur Anfrage Nr. 0338/2026 der CDU im Ortsbeirat Mainz Hartenberg/Miinchfeld
betreffend Verbesserung der Sauberkeit und Riicksichtnahme im Miinchfeld Park (CDU)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Ist der Verwaltung das Problem mit iiberfiillten Miilleimern und der sich dadurch
ergebenden Verschmutzung der Griinanlage bekannt?

Der Verwaltung liegen bisher keine Erkenntnisse zu tberfiillten Miilleimern und einer Ver-
schmutzung der Griinanlage vor.

2. Besteht die Moglichkeit die vorhandenen Miilleimer kiinftig hdufiger zu leeren?

Die Miilleimer im Bereich des Miinchfeld Parks werden derzeit 1 x wochentlich geleert, was bis-
lang ausreichend war.

Die Verwaltung wird sich die Situation in den kommenden Wochen genauer ansehen und bei
Bedarf die Reinigungsintervalle erhéhen.

3. Kdnnen weitere Miilleimer, insbesondere an den Zugangen zum Park, aufgestellt
werden?

Die Anzahl der Miilleimer ist nach Ansicht der Verwaltung derzeit ausreichend, das langfristige
Konzept sollte die Vermeidung von Mill im 6ffentlichen Raum sein.

4. Kdnnen die Miilleimer in der Nahe des Spielplatzes als verschlossene Ausfiihrung
oder als spezielle Miilleimer fiir Hundekotbeutel ausgefiihrt werden?

Die Verwaltung stellt keine speziellen Hundekotmiilleimer in Griinflachen auf und nutzt ledig-
lich das vorhandene Standardmodell mit Deckel.

5. In es moglich eine eindeutige Kennzeichnung der Regeln fiir den Kinder-Spielplatz
an allen Zugangen zum Spielplatz anzubringen?

Alle Mainzer Spielpldtze sind mit einem Hinweisschild zur Spielplatznutzung ausgestattet.

6. Besteht die Moglichkeit fiir Fahrrad-Fahrer auf den Wegen im Park Schrittgeschwindig-
keit vorzuschreiben, um die Gefdhrdung von Fugangern zu verhindern?

Nach der jetzigen Griinanlagensatzung ist das Fahrradfahren in den stadtischen Griinflachen
nicht erlaubt, soll jedoch kiinftig durch eine Anderung der Griinanlagensatzung moglich sein.
Die Landeshauptstadt Mainz appelliert generell an alle Verkehrsteilnehmer:innen, umsichtig
zu fahren und gegenseitig Riicksicht zu nehmen.



7. Diirfen E-Scooter-Fahrer den Weg durch die Griinanlage gemaf der Straenverkehrs-
ordnung iiberhaupt benutzen?

Siehe Frage 6.

8. Wenn ja, gibt es auch hier die Moglichkeit den E-Roller-Fahrern im Park Schrittge-
geschwindigkeit vorzuschreiben, um die Gefahrdung von Fu8gdngem zu verhindern?

In der zukiinftigen Griinanlagensatzung soll das Fahrradfahren sowie die Nutzung eines E-
Rollers bei Schrittgeschwindigkeit und Riicksichtnahme auf FuRganger gestattet werden.

Mainz, 23.04.2026
gez. Steinkriiger

Janina Steinkriiger
Beigeordnete
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CDU MAINZ-HARTENBERG/MUNCHFELD

Ortsbeiratsfraktion
CDU Mainz-Hartenberg/Miinchfeld
info@cdu-hartenberg-muenchfeld.de

An die Ortsvorsteherin
Frau Christin Sauer

26. Februar 2026

Anfrage der CDU-Ortsheiratsfraktion zur Ortsheiratssitzung am 10.03.2026
Zur Verbesserung der Sauberkeit und Riicksichtnahme im Minchfeld Park

Im Minchfeld Park, das einzige Naherholungsgebiet im Miinchfeld, kommt es immer
wieder zu Problemen mit:

o Uberfiillten Miilleimern und einer dadurch verursachten starken Verschmutzung
des umliegenden Bereichs. Insbesondere der Milleimer am Zugang zum
Park/Spielplatz in der Ricarda-Huch-Strafse ist davon betroffen.

e Hunden auf dem Kinder-Spielplatz.

e Sehr schnell fahrenden Fahrradern und E-Scootern auf den Wegen.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. Ist der Verwaltung das Problem mit tberfillten Milleimern und der dadurch sich
ergebenden Verschmutzung der Griinanlage bekannt?

2. Besteht die Moglichkeit die vorhandenen Mulleimer kiinftig haufiger zu leeren?

3. Kdénnen weitere Miilleimer, insbesondere an den Zugangen zum Park, aufgestellt
werden?

4. Koénnen die Milleimer in der Nahe des Spielplatzes als verschlossene Ausfluhrung
oder als spezielle Miilleimer flir Hundekotbeutel ausgefiihrt werden?

5. Ist es moglich eine deutliche Kennzeichnung der Regeln fir den Kinder-Spielplatz
an allen Zugangen zum Spielplatz anzubringen?

6. Besteht die Moglichkeit flir Fahrrad-Fahrer auf den Wegen im Park Schrittge-
schwindigkeit vorzuschreiben, um die Gefahrdung von Fufsgangern zu verhindern?
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CDU MAINZ-HARTENBERG/MUNCHFELD

7. Dirfen E-Scooter-Fahrer den Weg durch die Griinanlage gemafs der
Strafsenverkehrsordnung tGberhaupt benutzen?

8. Wenn ja, gibt es auch hier die Méglichkeit den E-Roller-Fahrern im Park
Schrittgeschwindigkeit vorzuschreiben, um die Gefahrdung von Fufsgangern zu
verhindern?

Fir die Ortsbeiratsfraktion CDU Hartenberg/Miinchfeld

Mainz, den 26.02.2026 Jutta Lukas (Fraktionsvorsitzende)

Seite 2 von 2



O 6.2

.« CDU

CDU MAINZ-HARTENBERG/MUNCHFELD

Ortsbeiratsfraktion
CDU Mainz-Hartenberg/Miinchfeld
info@cdu-hartenberg-muenchfeld.de

An die Ortsvorsteherin
Frau Christin Sauer

9. April 2026

Anfrage der CDU-Ortsheiratsfraktion zur Ortsheiratssitzung am 21.04.2026
Erh6hung der Kapazitat der Griinschnitt-Container im Frihjahr und Herbst

Wahrend des Frihjahres und im Herbst fallt auch im Bereich von Hartenberg/Miinchfeld
regelmafsig viel Griinabfall an, der von den Bewohnern auf dem Wertstoffhof Hartenberg-
Miinchfeld entsorgt werden kann. Dabei kommt es vor allem immer wieder am Wochenende
(samstags) vor, dass die Anliefernden aufgrund voller Container abgewiesen werden und auf
andere Wertstoffhofe verwiesen werden. Da es aber an diesen Tagen auch dort zumeist starken
Andrang gibt, flihrt dies zu vielen vermeidbaren Fahrstrecken der Gartenbesitzer im Stadtgebiet,
um ihre Griinabfalle ordnungsgemafs zu entsorgen.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. Anhand welcher Berechnungsgrundlage (Anzahl der lokalen Haushalte, Einwohner, ...)
werden die Container Kapazitaten in den jeweiligen Wertstoffhéfen konzipiert?

2. Werden die erforderlichen Kapazitaten fir die Grinabfall-Container im Laufe der Saison
regelmafdig erfasst, um saisonale Schwankungen der Anliefermengen proaktiv zu
managen?

3. Istes moglich zukilinftig in den Zeiten mit starkem Anfall von Griinabfallen die Kapazitaten
der Container zu erh6hen?

a.) Entweder durch Container mit gréfserem Fassungsvermdgen oder
b.) indem man an Samstagen mit starkem Bedarf einen Austausch der vollen Container
einplant, so dass dann wieder freie Kapazitaten zur Verfligung stehen?

Fir die Ortsbeiratsfraktion CDU Hartenberg/Miinchfeld

Mainz, den 09.04.2026 Jutta Lukas (Fraktionsvorsitzende)

Seite 1von 1


mailto:info@cdu-hartenberg-muenchfeld.de?subject=Anfrage%20OBR%20HaMü

O 8.1

Landeshauptstadt
Beschlussvorlage Mainz
Drucksache Nr.
offentlich 0729/2026
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
60/3 21.04.2026

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2i.V.m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 19.05.2026

Beratungsfolge Gremium Zustandigkeit Datum Status
Kulturausschuss Vorberatung 28.05.2026 o)
Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Miinchfeld Kenntnisnahme 09.06.2026 o)
Stadtrat Entscheidung 17.06.2026 o)
Betreff:

Platzbenennung in Mainz-Hartenberg/Minchfeld
hier: Benennung des Vorplatzes des Besuchszentrums an der UNESCO Welterbestatte ,,Alter
Judischer Friedhof,,

Dem Oberbiirgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen
Mainz, 05.05.2026

gez. Ludwig Holle
Beigeordneter

Mainz, 19.05.2026

gez.

Nino Haase
Oberbiirgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt, der Stadtrat beschlief3t, den Vorplatz des Besuchszentrums an
der UNESCO Welterbestatte ,,Alter Jiidischer Friedhof“ in

Dr.-Siegmund-Salfeld-Platz

ZU benennen.
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Sachverhalt

Der Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Miinchfeld hat auf Initiative der Jidischen Gemeinde in Mainz
vorgeschlagen, den neu entstehenden Vorplatz des Besuchszentrums an der UNESCO Welterbe-
statte ,,Alter Jiidischer Friedhof“ in Dr.-Siegmund-Salfeld-Platz zu benennen.

Die Verwaltung hat den Namensvorschlag gepriift und steht einer Wiirdigung von Dr. Siegmund
Salfeld positiv gegeniiber.

Der zu benennende Platz bildet eine Grundstiickseinheit und wird im Liegenschaftskataster als
eigenstdandiges Flurstiick ausgewiesen. Zusatzlich erhalt er einen postalischen Charakter. Dem-
entsprechend wird das Besuchszentrum mit der Anschrift Dr.-Siegmund-Salfeld-Platz 1 gefiihrt.

Die Hauser im weiteren Verlauf der Paul-Denis-Straf3e, in welcher der Platz angegliedert ist, behal-
ten die Straenbezeichnung und bestehenden Hausnummern.

Ein gesondertes, gut sichtbares Schild in Platznahe, das auf die noch folgenden Hauser mit der
Bestandsadresse "Paul-Denis-Straf’e" hinweist, sollte aufgestellt werden.

Dariiber hinaus sollte ein Hinweis ,,zum Dr.-Siegmund-Salfeld-Platz“ am Straf’enschild ,,Paul-
Denis-StraBBe“ an deren Einmiindung von der ,,Fritz-Kohl-Strafle*“ angebracht werden.

Biografie Dr. Siegmund Salfeld

Siegmund Salfeld wurde am 24. Mdrz 1843 in Stadthagen geboren. Er war ein deutscher Rabbi-
ner und einer der bedeutendsten jiidischen Historiker seiner Zeit.

Nach Studien in Berlin und Promotion wirkte er zundchst in Dessau und ab 1880 fast vierzig Jahre
lang als Rabbiner der jiidischen Gemeinde in Mainz. Parallel dazu forschte er intensiv zur
Geschichte derJuden. Sein Hauptwerk ,,Das Martyrologium des Niirnberger Memorbuches“ gilt
bis heute als zentrale Quelle zur jiidischen Geschichte. Fiir seine wissenschaftlichen Verdienste
wurde er 1912 zum Professor ernannt und 1918 wurde er zudem mit dem Ritterkreuz Erster
Klasse ausgezeichnet. Er war Begriinder des Mainzer Denkmalfriedhofs.

Salfeld starb am 1. Mai 1926 in Mainz.

Finanzierung
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Vermessung und Geoinformation

Lageplan zur Platzbenennung

Mainz, den 21.04.2026
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O 8.2

Landeshauptstadt
Beschlussvorlage Mainz
Drucksache Nr.
offentlich 0827/2026
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
70/701021 06.05.2026

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 21i.V.m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 26.05.2026

Beratungsfolge Gremium Zustandigkeit Datum Status
Werkausschuss Stadtreinigung Mainz Vorberatung 27.05.2026 o)
Ortsbeirat Mainz-Gonsenheim Anhoérung 02.06.2026 o)
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt Anhoérung 02.06.2026 o)
Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Miinchfeld Anhoérung 09.06.2026 0
Ortsbeirat Mainz-Altstadt Anhérung 10.06.2026 0
Ortsbeirat Mainz-Neustadt Anhoérung 10.06.2026 0
Ortsbeirat Mainz-Finthen Anhdrung 16.06.2026 o
Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Anhoérung 20.08.2026 0
Ausschuss fur Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 01.09.2026 0
Haupt- und Personalausschuss Vorberatung 02.09.2026 o)
Stadtrat Entscheidung 09.09.2026 o)
Betreff:

15. Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Reinigung offentlicher StraBen in der Stadt
Mainz und die Erhebung von Straflenreinigungsgebiihren (Straenreinigungssatzung) vom 1.
Januar 1996, zuletzt gedndert durch Satzung vom 13.Dezember 2024

Mainz, 18.05.2026

gez. Steinkriiger
Janina Steinkriiger
Beigeordnete

Dem Oberblrgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen
Mainz, 01.06.2026

gez. Haase

Nino Haase
Oberbiirgermeister




Beschlussvorschlag:

Die vorberatenden Gremien empfehlen, der Stadtrat beschlieft, die als Anlage beigefiigte

15. Satzung zur Anderung der Satzung liber die Reinigung dffentlicher Straen in der Stadt Mainz
und die Erhebung von StraBBenreinigungsgebiihren (StraBenreinigungssatzung) vom 1. Januar
1996, zuletzt gedndert durch Satzung vom 13. Dezember 2024, zu beschlieBBen.



Sachverhalt

Anderung des als Anlage zur StraRenreinigungssatzung gefiihrten StraBenverzeichnisses Teil A
und Teil B

Den in der 15. Satzungsidnderung enthaltenen Anderungen der StraBenreinigungssatzung voran-
zustellen ist, dass das zugrundeliegende Strafienreinigungskonzept der Stadt Mainz am

16. Mai 2001 vom Stadtrat einstimmig beschlossen und in der Stadtratssitzung am 2. Dezem-
ber 2015 mit gro3er Mehrheit erneut bestatigt wurde.

Durch Anderungssatzungen wird das StraRenreinigungskonzept seitdem kontinuierlich — wie zu-
letzt mit Satzung vom 20. April 2022 — umgesetzt.

Das Straflenreinigungskonzept sieht insbesondere vor, dass alle dem 6ffentlichen Verkehr neu
gewidmeten StrafRen in den Stadtteilen, in denen in der vorangegangenen Zeit die StraBenreini-
gung auf die Anlieger iibertragen war (Drais, Ebersheim, Laubenheim und Marienborn), in Teil B
des StraBBenverzeichnisses zur Straenreinigungssatzung aufzunehmen und somit von den An-
wohnern zu reinigen sind. In den librigen Stadtteilen erfolgt eine Aufnahme in Teil A des Straf’en-
verzeichnisses, das heifdt, in die stadtische Straf’enreinigung durch die Stadtreinigung. Bei gro-
3eren zusammenhadngenden Neubaugebieten gilt -stadtweit- grundsatzlich die Aufnahme in Teil
A des Strafdenverzeichnisses; somit also auch in den Stadtteilen, in denen in der Vergangenheit
die sogenannte Anliegerreinigung praktiziert wurde.

Dieses Verfahren regelt damit eindeutig, dass in den Stadtteilen, in denen bisher die StrafRenrei-
nigung auf die Anlieger tibertragen wurde, dies grundsatzlich so bleibt; die dort neu hinzukom-
menden ,,groBeren zusammenhangenden Neubaugebiete“ jedoch in die stadtische StraBenreini-
gung aufzunehmen sind.

Zum anderen sieht das Straf’enreinigungskonzept die stadtweite Gleichbehandlung und die Ein-
beziehung der gewidmeten Verkehrsflachen in den Gewerbegebieten in die stdadtische Reinigung
durch die Stadtreinigung vor.

Im Hinblick auf die gebotene Rechtsklarheit und Rechtssicherheit im StraBenreinigungsrecht der
Stadt Mainz ist eine stringente Verfahrensweise von erheblicher Bedeutung.



Der beigefiigte Entwurf zur 15. Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Reinigung offentlicher
Straf3en in der Stadt Mainz und die Erhebung von Stralenreinigungsgebiihren (Straflenreini-
gungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt gedndert durch Satzung vom 13. Dezember 2024,
setzt die gefassten Beschliisse des Stadtrats um und beinhaltet:

1. die Anderung des StraBBenverzeichnisses Teil A

2. die Anderung des StraBenverzeichnisses Teil B

Inhalt des Satzungsentwurfes (unter 1.1) ist folglich die stadtweite Aufnahme der neu gewidme-
ten Verkehrsflachen in den aktuellen, gréReren zusammenhadangenden Neubaugebieten

und Gewerbegebieten in das als Anlage zur Satzung gefiihrte Stralenverzeichnis Teil A (stddti-
sche Reinigung).

Stadtteil Neubaugebiet Umfang der Aufnahme
Mainz- F 87 Finthen-West nunmehr Komplett-
Finthen R6therwee® aufnahme in Teil A,
” g das Plangebiet ist be-
reits zum Teil in Teil A
aufgenommen
Mainz- B 158 Hochschulerweiterung siidlich des Europakreisels | Aufnahme in Teil A
Gonsenheim entsprechend den Sat-
poaarstraie, zungsregelungen
Treppen und Rampen ndérdlich der Fufgangerbriicke 8STESEIUNS
h . soweit innerhalb der
zwischen Isaac-Fulda-Allee und Dr.-Maria-Hopf-Straf3e eschlossenen Ortslage
sowie der nordliche Bereich unter der Briicke* g g
Mainz- N 84 Neues Stadtquartier Zoll- und Binnenhafen weitere Teilaufnahme in
Neustadt . « Teil A, da noch nicht
»Clarissa-Kupferberg-Platz alle Verkehrsflichen
gewidmet sind
N 87 Neuer Quartiersplatz entsprechend der bau-
Emausweg® lichen Entwicklung Auf-
7 8 nahme in Teil A analog
den umliegenden Stra-
3en und Streichung im
Teil B
»Martin-Blisser-Straf’e“ Aufnahme in Teil A auf-
grund Umbenennung
der ,Pfitznerstrafie
Mainz- 0 65 Neues Wohnen Rodelberg Komplettaufnahme in
Oberstadt Teil A

,Am Fort Hechtsheim*




Des Weiteren ist Gegenstand des Satzungsentwurfs (unter 1.2 u. 1.3) die Neuregelung bzw. Préa-
zisierung der Reinigungsverpflichtung in dem als Anlage gefiihrten Stralenverzeichnis Teil A auf
Grundlage von punktuellen Widmungen, Einziehung von Widmungen (auch im Bereich der Rhein-
promenade) sowie aufgrund von StraBenumbenennungen.

Dariiber hinaus regelt der Satzungsentwurf die Erhohung der Reinigungshadufigkeit in der Fuf’gan-
gerzone des sanierten Einkaufszentrums ,Hindemithstrafie®. Die derzeitige einmalige Reinigung
pro Woche gemaf Reinigungsklasse (Rkl) 51 entspricht nicht mehr dem typischen Verschmut-
zungsgrad und dem damit einhergehenden Sauberungsbediirfnis der besagten offentlichen Ver-

kehrsflache. Vor dem rechtlichen Hintergrund, dass die Straf’enreinigungshaufigkeit vom Sat-
zungsgeber so zu wahlen ist, dass es nur in extremen Ausnahmefallen einer Sonderreinigung
bedarf sowie im Interesse eines sauberen Stadtbildes, wird eine Reinigung von zweimal in der
Woche (Rkl 52) vorgeschlagen. Mithin ware der vom Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg in seiner Sit-
zung am 23. Januar 2025 einstimmig beschlossene Antrag 0112/2025 umgesetzt.

Stadtteil Strafle bzw. Straenbereich Art der Prazisierung
Mainz- ,Am Winterhafen, Prazisierung aufgrund der
Altstadt von Dagobertstrafie bis Victor-Hugo-Ufer* tatsachlichen Reinigungshau-

Reinigungsklasse (Rkl) 11 figkeit und des Straf’enver-
(Reinigungshdaufigkeit = 1 x pro Woche) laufs
,Am Winterhafen,
von DagobertstraRe bis Stresemann-Ufer
Rkl 14 (Reinigungshaufigkeit = 4 x pro Woche)
»,Birnbaumsgasse* Streichung aus Teil A auf-
grund Widmungseinziehung
»Stresemann-Ufer, Neuregelung aufgrund der
nurvon Am Winterhafen derzeitigen Widmungssituati-
entlang Malakoff-Terrasse on
bis Ende Treppenanlage, oberer Bereich
Mainz- »Elisabeth-Schwarzhaupt-Strafie, Neuregelung aufgrund weite-
Finthen jedoch ohne Fufweg entlang Haus-Nr. 11“ rer Widmungen, nunmehr
(Rkl 11) komplett im Teil A
»Elisabeth-Schwarzhaupt-Strafie,
jedoch nur FuBweg entlang Haus-Nr. 11
(Rkl 61)
Mainz- ,Hindemithstrafle, Erhohung der Reinigungshau-
Lerchen- jedoch nur Innenbereich des Einkaufszentrums figkeit entsprechend dem
berg einschlieBlich der Zugange“ Verschmutzungsgrad von Rkl
51 auf Rkl 52




Mainz- »lsaac-Fulda-Allee, Neuregelung aufgrund weite-
Gonsen- Verbindungsweg zwischen Haus-Nr. 1 und 3 und rer Widmungen, nunmehr
heim siidliche Seite des Verbindungsweges entlang grofitenteils im Teil A

Riickseite Haus-Nr. 1 zur Koblenzer StraBe sowie

Verbindungsweg von Wendehammer

bei Haus-Nr. 24

bis Koblenzer Strafle

und Stichweg entlang Haus-Nr. 6 und 8

bis Treppenanlage zur FuRgangerbriicke®
Mainz- ,Binger Schlag, Bahnhofsvorfahrt West, Neuregelung aufgrund weite-
Harten- einschlieB3lich Ausfahrt rer Widmungen, nunmehr
berg/ sowie Treppenanlage und komplett im Teil A
Miinchfeld | Verbindungsweg von Wallstrae und

Verbindungsweg von Binger Straf3e

jeweils bis Bahnhofszugang*
Mainz- ,1Adenauer-Ufer, Neuregelung aufgrund der
Neustadt nur Zufahrt zur Stidmole Zollhafen derzeitigen Widmungssituati-

(zwischen Am Zollhafen und Taunusstrae)

»,Eduard-KreyRig-Ufer,
von Ostlicher Seite/Riickseite TaunusstraBe 66
bis Hafeneinfahrt*

»Inge-Reitz-Strafle,

von Rheinallee

bis einschliefdlich Haus-Nr. 7,
jedoch ohne westlichen Gehweg*

,Pfitznerstraf’e*

»launusstrafle,

unter/hinter Haus-Nr. 55,

hinter dem alten Weinlager

von Riickseite Haus-Nr. 57 - 79
(einschlieBlich der Ecke in Hohe Haus-Nr. 81),
Stichwege seitlich Haus-Nr. 59 bzw. 61,
Platz vor Treppenanlage Hafenbecken,
Weg vor Haus-Nr. 66,

Platz liber der Tiefgarage Weinlager
von in Hohe Haus-Nr. 59 - 65 und
entlang Haus-Nr. 65 - 77

on

Neuregelung aufgrund Wid-
mung, nunmehr komplett im
Teil A

Neuregelung aufgrund weite-
rer Widmung, noch nicht alle
Verkehrsflachen gewidmet

Streichung aus Teil A auf-
grund Umbenennung in ,,Mar-
tin-Blisser-Stra3e”, diese
aufgenommen im Teil A

Neuregelung aufgrund Wid-
mung, nunmehr komplett im
Teil A




Anderungen im Teil B des StraRenverzeichnisses (Anliegerreinigung):

Stadtteil Strafle bzw. Straenbereich Art der Anderung
Mainz- »Agnes-Miegel-Strafie“ Streichung aus Teil B auf-
Finthen grund Umbenennung in

»Betty-Winterfeld-Strafe“
,»Betty-Winterfeld-Straf’e” Aufnahme in Teil B aufgrund
der vorgenannten Umbe-
nennung
Mainz- ,Emausweg* Streichung aus Teil B wegen
Neustadt Ubernahme in Teil A ent-
sprechend der baulichen
Entwicklung
(N 87 Neuer Quartiersplatz)
Losung

Anderung der Satzung iiber die Reinigung 6ffentlicher Straen in der Stadt Mainz und die Erhe-
bung von StraBenreinigungsgebiihren (Stra’enreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt
gedndert durch Satzung vom 13. Dezember 2024, entsprechend dem vorgelegten Entwurf der

15. Anderungssatzung.
Der Satzungsentwurf ist mit dem Standes-, Rechts- und Ordnungsamt abgestimmt.

Alternativen

Keine

Finanzierung

Die durch die 15. Anderung der StraBenreinigungssatzung erhéhten Aufwendungen bei der stid-
tischen Reinigung durch die Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz sind

durch entsprechende Gebiihreneinnahmen zu decken.

Anlage: Entwurf der 15. Anderungssatzung
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O 8.2

ENTWURF

15. Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Reinigung &ffentlicher StraBen
in der Stadt Mainz und die Erhebung von StrafRenreinigungsgebiihren
(StraBenreinigungssatzung)
vom 1. Januar 1996,
zuletzt gedndert durch Satzung vom 13. Dezember 2024,
vom September 2026

Der Stadtrat hat aufgrund

der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom
31.Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt gedndert durch Landesgesetz vom 20. Dezember 2024
(GVBI. S. 473, 475),

der §§ 17 Abs. 3, 40 und 53 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 des LandesstraBengesetzes (LStrG) fiir
Rheinland-Pfalz vom 1. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt gedndert durch Landesgesetz vom
22. Dezember 2025 (GVBLI. S. 763)

und der §§ 1, 2, 3, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes fiir Rheinland-Pfalz (KAG) vom
20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), zuletzt gedndert durch Landesgesetz vom 25. Februar 2025
(GVBL. S. 62)

am 9. September 2026 folgende Anderungssatzung beschlossen:

Artikel |

1. Das
Straf3enverzeichnis Teil A,

Anlage gemaf} § 3 Abs. 1 und Abs. 3 a) der Satzung uiber die Reinigung 6ffentlicher
Straflen in der Stadt Mainz und die Erhebung von Straflenreinigungsgebiihren
(Straenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt gedndert durch Satzung vom
13. Dezember 2024, wird wie folgt gedndert:



1.1

1.2

Die folgenden Stra’en werden neu aufgenommen:

Straenbezeichnung

Am Fort Hechtsheim,
von in Hohe des Weges zu Am Rodelberg 15 und 19
bis zum Ende des Wendehammers

Am Fort Hechtsheim,
an der Ostseite des Wendehammers der
Zugang zum Aufzug, die Treppenanlage
und die Einmiindung
sowie Fufweg (im Bereich der Griinanlage)
von der StrafRe Am Fort Hechtsheim
zur Geschwister-Scholl-StraRe

Clarissa-Kupferberg-Platz,
entlang Riickseite Am Zollhafen 3 - 5

Emausweg
Martin-Biisser-Straf3e

Rétherweg,
jedoch ohne FuBweg zur Uhlerbornstrafie
nordlich von Haus-Nr. 17 bzw. 28

Rétherweg,
jedoch nur FuBweg zur Uhlerbornstrafie
nordlich von Haus-Nr. 17 bzw. 28

Saarstrafie,
Treppen und Rampen nérdlich der FuBgangerbriicke

zwischen Isaac-Fulda-Allee und Dr.-Maria-Hopf-StraRe

sowie der nordliche Bereich unter der Briicke

Stadtteil

MzO

MzO

MzN

MzN
MzN
Fi

Fi

Go

Straf3en-
schliissel

79395

79395

79386

00457
79411
79266

79266

01200

Bei den nachbenannten StraBen werden im Teil A des Stralenverzeichnisses der
Reinigungsumfang und die Reinigungsklasse (Rkl) wie folgt geregelt:

Straenbezeichnung

Adenauer-Ufer,
nur Zufahrt zur Stidmole Zollhafen
(zwischen Am Zollhafen und TaunusstraBBe)

Am Winterhafen,
von Dagobertstrafie bis Victor-Hugo-Ufer

Am Winterhafen,
von Dagobertstrafie bis Stresemann-Ufer

Stadtteil

MzN

MzA

MzA

Strafden-
schlissel

00014

00196

00196

Rkl

11

61

51

11
61
11

61

61

Rkl

11

11

14



Binger Schlag, Bahnhofsvorfahrt West, MzH
einschlieBlich Ausfahrt

sowie Treppenanlage und

Verbindungsweg von Wallstrafie und

Verbindungsweg von Binger Strafie

jeweils bis Bahnhofszugang

Eduard-KreyRig-Ufer, MzN
von Ostlicher Seite/Riickseite Taunusstrafie 66
bis Hafeneinfahrt

Elisabeth-Schwarzhaupt-Strafie, Fi
jedoch ohne FuBweg entlang Haus-Nr. 11

Elisabeth-Schwarzhaupt-Strafie, Fi
jedoch nur FuBweg entlang Haus-Nr. 11

Hindemithstrafle, Le
jedoch nur Innenbereich des Einkaufszentrums
einschlielich der Zugédnge

Inge-Reitz-Strafle, MzN
von Rheinallee

bis einschlieBlich Haus-Nr. 7,

jedoch ohne westlichen Gehweg

Isaac-Fulda-Allee, Go
Verbindungsweg zwischen Haus-Nr. 1 und 3 und

siidliche Seite des Verbindungsweges entlang

Riickseite Haus-Nr. 1 zur Koblenzer StrafRe sowie
Verbindungsweg von Wendehammer bei Haus-Nr. 24

bis Koblenzer Straf3e

und Stichweg entlang Haus-Nr. 6 und 8

bis Treppenanlage zur FuRgdangerbriicke

Stresemann-Ufer, MzA
nurvon Am Winterhafen
entlang Malakoff-Terrasse
bis Ende Treppenanlage, oberer Bereich

Taunusstrafle, MzN
unter/hinter Haus-Nr. 55,
hinter dem alten Weinlager
von Riickseite Haus-Nr. 57 - 79
(einschlieBlich der Ecke in Hohe Haus-Nr. 81),
Stichwege seitlich Haus-Nr. 59 bzw. 61,
Platz vor Treppenanlage Hafenbecken,
Weg vor Haus-Nr. 66,
Platz iiber der Tiefgarage Weinlager
von in Hohe Haus-Nr. 59 - 65 und
entlang Haus-Nr. 65 - 77

01464

79387

79264

79264

00663

79384

00747

01291

01302

31

51

11

61

52

41

61

14

51



1.3 Die folgenden StraBen werden im Teil A des Stralenverzeichnisses gestrichen:

Straenbezeichnung Stadtteil Stralen- Rkl
schliissel
Birnbaumsgasse MzA 00335 13
Pfitznerstra3e MzN 05620 61
2. Das

StraBenverzeichnis Teil B,

Anlage geméf3 § 3 Abs. 2 und Abs. 3 b) der Satzung tiber die Reinigung &ffentlicher
StraBen in der Stadt Mainz und die Erhebung von Straflenreinigungsgebiihren
(StraBenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt gedndert durch Satzung vom
13. Dezember 2024, wird wie folgt gedandert:

2.1 Die folgenden StraRen werden neu aufgenommen:

Straenbezeichnung Stadtteil StraBen-
schliissel
Betty-Winterfeld-Straf3e Fi 79409

2.2 Die folgenden StraRen werden im Teil B des Straenverzeichnisses gestrichen:

StraBBenbezeichnung Stadtteil StraBen-
schliissel
Agnes-Miegel-Strafie Fi 05942
Emausweg MzN 05166
Artikel Il

Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2026 in Kraft.
Mainz, September 2026

Stadtverwaltung Mainz

Nino Haase
Oberbiirgermeister



O 8.3

Landeshauptstadt
Beschlussvorlage Mainz
Drucksache Nr.
offentlich 0879/2026
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
51/ 18.05.2026

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 21i.V.m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 26.05.2026

Beratungsfolge Gremium Zustandigkeit Datum Status
Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg Kenntnisnahme 28.05.2026 o)
Jugendhilfeausschuss Vorberatung 02.06.2026 o)
Bau- und Sanierungsausschuss Kenntnisnahme 03.06.2026 o)
Ausschuss fiir Finanzen und Beteiligungen Kenntnisnahme 09.06.2026 o
Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Miinchfeld Kenntnisnahme 09.06.2026 0
Ortsbeirat Mainz-Neustadt Kenntnisnahme 10.06.2026 0
Ortsbeirat Mainz-Mombach Kenntnisnahme 11.06.2026 0
Stadtrat Entscheidung 17.06.2026 0
Betreff:

Bewerbung fiir das Bund-Lander-Stddtebauforderprogramm "Sozialer Zusammenhalt/Soziale
Stadt" mit den drei Regionalfenstern Mombach, Nordliche Neustadt/Hartenberg und
Lerchenberg

Dem Oberbiirgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen
Mainz, 20.05.2026
gez.

Jana Schmbller
Beigeordnete

Mainz, 26.05.2026

gez.

Nino Haase
Oberbiirgermeister

Beschlussvorschlag:



Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, der Stadtrat beschlie3t: Die Verwaltung wird beauftragt, fiir
die drei Regionalfenstern Mombach, Nordliche Neustadt/Hartenberg und Lerchenberg eine Be-
werbung fiir das Bund-Lander-Stadtebauférderprogramm ,,Sozialer Zusammenhalt/Soziale Stadt*

zu erstellen.
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Sachverhalt

In seiner Sitzung am 04.02.2026 hat der Stadtrat dem Antrag der Verwaltung auf Wiederaufnah-
me in das Bund-Lander-Stadtebauforderprogramm ,,Sozialer Zusammenhalt/Soziale Stadt*
(1897/2026) zugestimmt.

Im Anschluss hat die Verwaltung gegeniiber dem Ministerium des Innern und fiir Sport (Mdl) ein
Interessensbekundungsschreiben eingereicht und damit den ersten Verfahrensschritt zur Neu-
aufnahme in das Forderprogramm eingeleitet. Im nachsten Schritt ist die Erarbeitung eines Grob-
konzepts zur Vorbereitung der Bewerbung erforderlich.

Zur Vorbereitung wurden im Oktober 2025 unter Beteiligung der zustindigen Amter und unter
Beriicksichtigung der Daten aus der Sozialraumanalyse 2023 bereits erste Einschatzungen bzgl.
potenzieller Fordergebiete generiert.

Auf Grundlage der vorliegenden Sozialdaten sowie des ermittelten stadtebaulichen Entwick-
lungsbedarfs konnten die Gebiete Hartenberg-Miinchfeld/Neustadt, Mombach, Lerchenberg, Ma-
rienborn und Finthen als raumliche Handlungsschwerpunkte identifiziert werden. Es wird darauf
hingewiesen, dass die endgiiltige Abgrenzung der Fordergebiete nicht zwingend an bestehende
Stadtteilgrenzen gebunden ist.

Im weiteren Abstimmungs- und Priifungsprozess mit den betroffenen Amtern wurden vornehmlich
in den Stadtteilen Hartenberg-Miinchfeld/Neustadt (insbesondere Hartenberg und nérdliche
Neustadt aufgrund des Lebenslagenindex), Mombach und Lerchenberg weitreichende Potenziale
fiir eine stadtebaulichen Entwicklung festgestellt. Fiir den Stadtteil Finthen sieht die Verwaltung
nicht ausreichend stadtebauliche Entwicklungspotenziale, die eine Aufnahme in das Forderpro-
gramm rechtfertigen. Auch Marienborn kann aufgrund unzureichender Potenzialflichen im weite-
ren Verfahren nicht beriicksichtigt werden.

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, eine Bewerbung mit den Stadtteilen/Bezirken Nordliche
Neustadt/Hartenberg, Mombach und Lerchenberg fristgerecht bis zum 27.11.2026 einzureichen.

Fiir das 1. Regionalfenster ist ein Forderbeginn voraussichtlich im Jahr 2027 vorgesehen (Forder-
laufzeit: vier Jahre). Der Beginn der Forderperioden fiir die Regionalfenster 2 und 3 wird voraus-
sichtlich im Jahr 2028 liegen (jeweils Forderlaufzeit: vier Jahre). Der Forderbeginn ist vom Ab-
schluss der bestehenden Regionalfenster (Abschluss Mombach voraussichtlich 2026, Abschluss
Neustadt und Lerchenberg voraussichtlich 2027) abhéangig.

Losung

Die Verwaltung bewirbt sich mit einem Grobkonzept fiir die Aufnahme in das Bund-Lander Stad-
tebauforderprogramm ,Sozialer Zusammenhalt/Soziale Stadt“ mit den Stadtteilen/Bezirken
Nordliche Neustadt/Hartenberg, Mombach und Lerchenberg vor.

Alternativen

Der Stadtrat stimmt dem Antrag auf Bewerbung fiir das Bund-Lander-Stadtebauférderprogramm
»,S0zialer Zusammenhalt/Soziale Stadt“ fiir die Stadtteile/Bezirke Hartenberg/Nordliche Neu-
stadt, Mombach und Lerchenberg nicht zu, womit eine Neuaufnahme in das Bund-Lander-
Stadtebauforderprogramm fiir 2027 nicht mehr moglich ist.
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Finanzierung

Grundsatzlich gilt fiir das Stadtebauforderprogramm ,,Sozialer Zusammenhalt/Soziale Stadt“: Fiir
die forderfahigen Investitionskosten (Herstellungskosten/Baukosten) sowie laufenden Kosten im
Rahmen des Quartiermanagements (Personalkosten, Sachmittel und Mittel fiir Offentlichkeitsar-
beit) ist eine maximal 90-prozentige Zuwendung nach Aufnahme in das Férderprogramm und
nach Zustimmung des Fordergebers zu den einzelnen Kosten moglich. Der verbleibende Eigenan-
teil von mindestens zehn Prozent, die nicht forderfahigen sowie die Forderobergrenzen iiberstei-
genden Kosten sind im stadtischen Haushalt nachzuweisen.

Die laufenden Kosten fiir das bereits bestehende Quartiermanagement werden im Rahmen der
Aufstellung des Haushaltsplanes fiir das Jahr 2027 ff. beriicksichtigt. Dieser steht jedoch unter
Vorbehalt der Genehmigung durch die ADD.

Die Entscheidung liber konkrete Investitionsmafinahmen steht noch aus, sodass zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine Kosten diesbeziiglich beziffert werden kénnen.
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O 11.1

% Landeshauptstadt
Mainz

Antwort zum Auszug aus der Niederschrift iber die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-
Hartenberg/Miinchfeld am 20.01.2026

Punkt 9 Einwohnerfragestunde

Herr Pinkert regt an, im Zuge der Bauarbeiten und der Sperrung des Fuf3gdingerweges am
SWR diesen zu verbreitern, um die bisherige Engstelle zur Kreuzung hin zu beseitigen.

Aufgrund der vorhandenen Grundstiickssituation ist eine Verbreiterung des Gehweges an
dieser Stelle leider nicht mdglich.

Herr Drechsler regt hinsichtlich Strafienschdden und Ldrmemissionen in der Mombacher
Straf3e an, auf dem Abschnitt ehemalige Hochstraf3e bis mindestens Goetheunterfiihrung
Tempo 30 auszuweisen. Die aktuelle Belastung fiir die Anwohnenden sei erheblich.
Zudem fragt er, ob der Ortsbeirat Informationen zum Riickbau der Hochstrafe habe. Die
Vorsitzende antwortet, dass der Ortsbeirat keine weitergehenden Informationen habe
und dass ein Beginn des Riickbaus vermutlich von den bereitgestellten Haushaltsmitteln
abhdngen wiirde.

Die Verwaltung begriif3t die Anregung einer Temporeduziérung, daTempo 30
nachweislich zu einer besseren Verkehrssicherheit und Lebensqualitédt in den Stadten
beitragt. Aus diesem Grund ist die Stadt Mainz auch in die kommunale Initiative

" ,Lebenswerte Stadte“ beigetreten, um sich fiir eine grofBere Entscheidungsbefugnis der

Kommunen einzusetzen bei der Einfiihrung von Tempo 30. Leider wurde das nur bei der
letzten StVO-Novellierung beriicksichtigt.

Eine Einfiihrung von Tempo 30 in der Mombacher Strafe zwischen Goetheunterfiihrung
und der Hochbriicke ist rechtlich nicht moglich, da die Voraussetzungen hierfiir weder
aus Larmschutz- noch aus Sicherheitsgriinden gegeben sind.

Der betroffene Abschnitt ist im gesamtstadtischen Kontext kein Larmhotspot und gehort
daher nicht zu den Malnahmenbereichen der Larmaktionsplanung. Nach dem
Flachennutzungsplan befinden sich auf der nordwestlichen Straenseite iberwiegend
Gewerbeflachen und auf der siiddstlichen Seite Misch- und Gewerbegebiete mit nur
geringem Anteil an Wohnnutzung. Die gemessenen Beurteilungspegel liegen tagsiiber
unter 70 dB(A) und nachts unter 60 dB(A). Damit sind die larmfachlichen und
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Geschwindigkeitsreduzierung nicht
erfiillt.



Die Verwaltung hat auch gepriift, ob eine Anordnung aus Griinden der Verkehrssicherheit
moglich ist. Die Mombacher Strafe weist jedoch keine erheblichen StraRenschéden auf,
die eine Reduzierung der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit rechtfertigen wiirden. Die
vorhandenen Unebenheiten sind tiberwiegend auf Wurzeleinwirkungen und
Asphaltverriickungen zuriickzufiihren, deren Ausprégung nicht sicherheitsrelevant ist.

Erst bei Schlaglochern mit einer Tiefe von etwa 18 cm wére dies der Fall. Eine Auswertung
des Unfallgeschehens ergab lediglich einen Unfall aus dem Jahr 2020, der auf
StraBensch&den zuriickzufiihren war, allerdings auBerhalb des beschriebenen
Abschnitts.

A
Mainz, ,7”‘- . Mai 2026

Jani aJSLt_e/iﬂq&ger
Beigeardnete
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Mainz, (3 05.2026

Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Hartenberg/Miinchfeld am 10.03.2026
hier: TOP 12: Einwohnerfragestunde
Aktenzeichen: 2 66 11 16 2

Sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin Sauer,

in der Einwohnerfragestunde der Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Hartenberg/Miinchfeld am 10.03.2026
fragte Herr Drechsler nach einem Zeitplan fir den Bau der Gedenkstitte an der
Deportationsrampe und nach welchen Kriterien die BaumalB3nahmen stattfinden.

Nach derzeitigem Planungsstand ist eine Fertigstellung des Gedenkortes bis Ende des Jahres 2026
vorgesehen. Dieser Zeitrahmen steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die noch durchzufiihrenden
Vetgabeverfahren ordnungsgemil3 und ohne Verzogerungen abgeschlossen werden kénnen.

Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass saimtliche Ausschreibungen den geltenden vergaberechtlichen
Anforderungen entsprechen und rechtssicher durchgefithrt werden. Hinsichtlich der Kriterien fiir die
Durchfiihrung der BaumaBnahme ist festzuhalten, dass die Vergabe der Bauleistungen sowohl unter
wirtschaftlichen als auch unter vergaberechtlichen Gesichtspunkten erfolgt. Grundlage bilden dabei
insbesondere die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die Einhaltung der maBgeblichen
rechtlichen Vorgaben.

Zugleich wird den besonderen Anforderungen an einen Gedenkort Rechnung getragen. Dies umfasst eine
qualitativ hochwertige bauliche Umsetzung, die sowohl dem historischen Kontext als auch dem
gestalterischen Anspruch des Projekts gerecht wird. Dariiber hinaus erfolgt die Vergabe transparent und
diskriminierungsfrei im Finklang mit den einschligigen vergaberechtlichen Bestimmungen. Diese
Grundsitze bilden die maBgebliche Grundlage fiir die weitere Umsetzung des Projekts.

Mit Feanndlichan (2eiiRon

Luewig rioue

Buslinien

Eisgrubweg: 70| 71
Am Gautor: 5052|5378
Bahnhof Mainz/Romisches Theater: 64 | 65|66 |93

Rheinhessen Sparkasse
IBAN: DE48 5535 0010 1800 0003 31
Swift-Bic. MALADE51WOR

Information zur Verwendung .
Ihrer Daten:
www.mainz.de/dsgvo
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